
 
 
 
 
GESCHÄFTSREGLEMENT 
DES KREISSCHULRATES ENTFELDEN 
 
 
 
 
 
 
Der Kreisschulrat Entfelden beschliesst in sinngemässer Anwendung von § 70 des Geset-
zes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) und § 18 der Satzungen des Ge-
meindeverbandes Kreisschule Entfelden das nachfolgende Geschäftsreglement. 
 
 
 
 I. Allgemeines 

 
§ 1 
 
Die Amts- und Funktionsbezeichnungen in diesem Geschäftsreglement 
beziehen sich auf beide Geschlechter. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Einberufung 
 

II. Konstituierung 
 
§ 2 
 
Der neue Kreisschulrat wird nach der Gesamterneuerungswahl vom 
amtierenden Kreisschulrat an seiner letzten Sitzung der Amtsperiode 
zur konstituierenden Sitzung einberufen. 
 
 

 
 
 
Leitung 

§ 3 
 
Die erste Sitzung wird bis zur Wahl des Ratspräsidenten durch den be-
stehenden Präsidenten des Kreisschulrates und, bei dessen Verhinde-
rung, durch den Vizepräsidenten oder ein anderes Mitglied des Kreis-
schulrates geleitet. Der Vorsitzende stellt die Präsenz fest.  
 

 

Sitzung vom 1. Juli 2002 
 
1. Revision vom 16. Oktober 2002 
2. Revision vom 22. September 2004 
3. Revision vom 13. Mai 2009 
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Büro 

§ 4 
 
1 Präsident, Vizepräsident, ein weiteres Mitglied des Kreisschulrates 

sowie der Protokollführer bilden das Büro.. 
 

 2 Das Büro wählt den Protokollführer. Dieser muss nicht Mitglied des 
Kreisschulrates sein. 

 
 

 
 
 
Amtsdauer 

§ 5 
 
Alle Büromitglieder werden auf eine Amtsdauer von vier Jahren ge-
wählt. Die erste dauert bis Ende 2005.  
 

  
  
 
 
 
 
 
Einberufung 

III. Sitzungen 
 
§ 6 
 
1 Der Kreisschulrat wird von seinem Präsidenten gemäss § 16 der Sat-

zungen zu den Sitzungen einberufen. 
 

 2 Die Einladungen gehen auch an die Mitglieder der Kreisschulpflege. 
 

 3 Zeitpunkt und Traktandenliste der Sitzungen sind vorgängig im Publi-
kationsorgan beider Gemeinden zu veröffentlichen. 

 
 

 
 
 
Sitzungstag 

§ 7 
 
1 Das Datum der Ratssitzungen wird vom Präsidenten im Einverneh-

men mit der Kreisschulpflege festgesetzt. Die Daten für die Rech-
nungs- und die Budgetsitzung legt der Rat jeweils zu Beginn des Jah-
res fest. 

 
 2 Den Beginn der Sitzungen legt der Kreisschulrat generell fest. 
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Akteneinsicht 

§ 8 
 
1 Die Mitglieder des Kreisschulrates sind berechtigt, unter vorheriger 

Orientierung des Schulpflegepräsidenten oder der Schulleitung, in al-
le nicht vertraulichen Akten der Schulverwaltung, welche sich auf die 
zur Behandlung kommenden Geschäfte beziehen, Einsicht zu neh-
men. 

 
 2 Unterlagen, die nicht zugestellt werden können, sind im Zimmer der 

Aktenauflage aufzulegen. 
 
 

 
 
 
Präsenz 

§ 9 
 
1 Die Mitglieder des Kreisschulrates sind zur Teilnahme an den Sitzun-

gen verpflichtet. Wer verhindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, 
hat sich beim Präsidenten vor der Sitzung, spätestens    aber innert 
drei Tagen nach der Sitzung, schriftlich zu entschuldigen. 

 
 2 Die Anwesenheit wird durch Eintragung in die Präsenzliste fest-

gestellt. 
 
 

 
 
 
Öffentlichkeit 
Presse 

§ 10 
 
1 Die Verhandlungen des Kreisschulrates sind öffentlich. Die Presse 

hat Zutritt. 
 

 2 Zuhörer, die den Gang der Verhandlungen stören oder die Mei-
nungsbildung beeinträchtigen, können vom Vorsitzenden oder auf 
Beschluss des Kreisschulrates weggewiesen werden. 

 
 3 Den zu jeder Sitzung einzuladenden Pressevertretern werden im Sit-

zungssaal Plätze zugewiesen. 
 

 4 Optische und akustische Aufnahme- und Wiedergabegeräte dürfen 
während der Ratssitzungen nur mit Einwilligung des Kreisschulrates 
verwendet werden. 
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Ausstand 

§ 11 

1 Hat bei einem Verhandlungsgegenstand ein Mitglied des Kreisschul-
rates ein unmittelbares und persönliches Interesse, so hat es vor der 
Abstimmung das Versammlungslokal zu verlassen. Das gilt auch, 
wenn das Interesse in der Person seines Ehegatten, seiner Eltern 
sowie seiner Kinder mit ihren Ehegatten gegeben ist. Bei Wortmel-
dungen hat der Betroffene auf seine Ausstandspflicht hinzuweisen. 

 
 2 Für die Mitglieder der Verwaltung und die Direktoren von Gesell-

schaften mit juristischer Persönlichkeit sowie für Mitglieder von Per-
sonengesellschaften gilt die gleiche Ausstandspflicht, wenn ein Ver-
handlungsgegenstand die Interessen der von ihnen vertretenen Ge-
sellschaft unmittelbar berührt. 

 
 3 Bei der Bestellung der eigenen Organe des Kreisschulrates (Wahlen) 

gilt die Ausstandspflicht nicht. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Traktanden 

IV. Verhandlungen 
 
§ 12 
 
1 Der Kreisschulrat behandelt die ihm durch die kantonale Gesetzge-

bung und die Satzungen festgelegten und von der Kreisschulpflege 
unterbreiteten Geschäfte sowie die von Stimmberechtigten einer 
Verbandsgemeinde eingereichten Anträge und Anfragen (§ 17 Ziff. 7 
der Satzungen). 

 
 2 Die Behandlung der Geschäfte erfolgt in der Reihenfolge der vom 

Präsidenten aufgestellten Traktandenliste, sofern der Rat nichts an-
deres beschliesst. 

 
 

 
 
 
Diskussion 
 

§ 13 
 
1 Die Beratung eines Geschäftes wird in der Regel durch das Referat 

des Ressortverantwortlichen der Kreisschulpflege oder des Bericht-
erstatters einer gebildeten Kommission eingeleitet.  
 

 2 Das Wort zur Diskussion wird vom Präsidenten in der Reihenfolge 
der Anmeldungen erteilt. 
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 3 Ratsmitglieder, die über das in Beratung stehende Geschäft noch 
nicht gesprochen haben, geniessen den Vorrang vor solchen, die 
sich bereits geäussert haben. 

 
 4 Der Berichterstatter einer Kommission und die Mitglieder der Kreis-

schulpflege erhalten für Berichtigungen jederzeit das Wort. 
 

Form der  
Anträge 

5 Anträge sind dem Präsidenten schriftlich einzureichen. Das Büro be-
reinigt unklare oder widersprüchliche Anträge vor der Abstimmung. 

 
 6 Wird das Wort nicht mehr verlangt, so erklärt der Präsident die Bera-

tung für geschlossen. 
 

 7 Berichterstatter von Kommissionen sprechen vom Rednerpult aus. 
Die übrigen Redner sprechen von ihrem Platz aus. Sie haben sich 
kurz zu fassen, zur Sache zu sprechen und Anstand zu wahren. Der 
Präsident kann ihnen nach fruchtloser Mahnung das Wort entziehen. 

 

 
 
 
 
Ordnungsan-
träge 

§ 14 
 
1 Ordnungsanträge sind Anträge auf Abbruch der Sitzung, auf Ver-

schiebung der Beratung eines Geschäftes, auf Rückweisung eines 
Geschäftes an eine Kommission oder an die Kreisschulpflege, auf 
Schluss der Diskussion. 

 
 2 Dem Ratsmitglied, das einen Ordnungsantrag stellen will, hat der 

Präsident sofort, und zwar ausserhalb der Rednerliste, das Wort zu 
erteilen. 

 
 3 Über Ordnungsanträge ist sofort zu diskutieren und abzustimmen. 

 
 4 Erhält ein Ordnungsantrag auf Schluss der Diskussion die Mehrheit, 

so kommen nur noch Ratsmitglieder zu Wort, die es verlangt haben, 
bevor der Ordnungsantrag angemeldet wurde. Dem Berichterstatter 
der vorberatenden Kommission, dem Antragsteller sowie der Kreis-
schulpflege ist ein kurzes Schlusswort gestattet. 
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Wiedererwä-
gungsantrag 

§ 15 
 

Auf schon gefasste Beschlüsse kann bis zum Ende der Sitzung oder 
solange als das Geschäft in Beratung steht, zurückgekommen werden, 
wenn ein Wiedererwägungsantrag von mindestens zwei Dritteln der 
Anwesenden unterstützt wird. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Antrag,  
Begriff 

V. Anträge und Auskunftsbegehren von Stimmberechtigten und 
von Mitgliedern des Kreisschulrates (§ 17 der Satzungen) 

 
§ 16 
 
Der Antrag bildet einen Auftrag an die Kreisschulpflege, einen Be-
schlussentwurf über einen Gegenstand vorzulegen, der in die Zustän-
digkeit der Stimmberechtigten oder des Kreisschulrates fällt. 
 
 

 
 
 
Verfahren 

§ 17 
 
1 Der Präsident bringt den Antrag dem Kreisschulrat durch Verlesen an 

der Sitzung zur Kenntnis. Der Antrag kann von einer schriftlichen Be-
gründung begleitet sein. 

 
 2 Der Kreisschulrat beschliesst sofort oder an der nächsten Sitzung 

über Erheblichkeit oder Ablehnung des Antrages. Die Behandlung 
beginnt, sofern der Antrag nicht schriftlich begründet ist, mit der 
mündlichen Begründung durch einen Unterzeichner. Wird weder von 
der Kreisschulpflege noch von einem Mitglied des Kreisschulrates 
Ablehnung beantragt oder Diskussion verlangt, so gilt der Antrag als 
erheblich erklärt. 

 
 3 Die Kreisschulpflege hat über einen Antrag an der nächsten Sitzung  

Bericht zu erstatten und einen Beschlussentwurf vorzulegen. Der 
Kreisschulrat kann die Frist erstrecken. 

 
 4 Anträge, die mit einem beim Rate schon hängigen Geschäft im Zu-

sammenhang stehen, können mit diesem behandelt werden. 
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Dringlicher  
Antrag 

§ 18 
 
1 Erträgt ein Antrag keinen Aufschub, so kann er durch Dreiviertel-

mehrheit als dringlich erklärt werden. 
 

 2 Ist ein Antrag als dringlich erklärt worden, so hat die Kreisschulpflege 
auf die nächste Kreisschulratssitzung hin einen Zwischenbericht zu 
erstatten oder einen Beschlussentwurf anzubringen. 

 

 
 
 
 
Anfrage  
(Auskunft),  
Begriff 

§ 19 
 

Mit einer Anfrage an die Kreisschulpflege kann über ein in den Zustän-
digkeitsbereich der Kreisschulpflege und der Schulverwaltung fallendes 
Geschäft um Information nachgesucht werden. 
 
 

 
 
 
Anfrage  
(Auskunft),  
Verfahren 

§ 20 
 

Die Anfrage kann mündlich oder schriftlich gestellt werden. Sie ist von 
einem Mitglied der Kreisschulpflege sofort oder an der nächsten Sitzung 
zu beantworten. Der Kreisschulrat kann Diskussion beschliessen. Eine 
Beschlussfassung über den Gegenstand der Anfrage ist nicht zulässig. 
 
 

 
 
 
Abstimmungen 

VI. Abstimmungen und Wahlen, Protokoll 
 
§ 21 
 
1 Vor einer Abstimmung gibt der Präsident eine Übersicht über die vor-

handenen Anträge ab und legt dem Rat seine Vorschläge über die 
Fragestellung und die Reihenfolge der Abstimmung vor. 

 
 2 Wird von einem Ratsmitglied eine andere Fragestellung oder Ab-

stimmungsordnung vorgeschlagen, und ist der Präsident damit nicht 
einverstanden, so entscheidet der Rat. 

 
 3 Unterabänderungsanträge sind vor Abänderungs- und Zusatzanträ-

gen und diese vor Hauptanträgen zur Abstimmung zu bringen. 
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 4 Bei einem Antrag, der unterteilt werden kann, ist über die einzelnen 
Teile abzustimmen, wenn ein Ratsmitglied es verlangt. Bei einem An-
trag, der aus verschiedenen Teilen besteht, ist stets über die einzel-
nen Teile abzustimmen. 

 
 5 Stehen sich mehr als zwei Anträge gleicher Ordnung gegenüber, und 

erreicht keiner davon das Mehr der gültigen Stimmen, so scheidet 
derjenige aus, der die geringste Stimmenzahl auf sich vereinigt. Über 
die verbleibenden Anträge wird nochmals abgestimmt. 

 
 6 Jedes Mitglied kann jeweils nur für einen der Anträge gleicher Ord-

nung stimmen. 
 

 7 Wer einen Unterabänderungsantrag annimmt, ist dadurch nicht 
gehalten, auch zum Abänderungsantrag zu stimmen; ebenso wenig 
setzt die Annahme eines Abänderungsantrages die Zustimmung zum 
Hauptantrag voraus. 

 
 8 Besteht eine Vorlage aus verschiedenen Artikeln, gilt bei der artikel-

weisen Beratung jeder Artikel als angenommen, wenn kein Antrag 
dazu gestellt wird. Für Rückkommen auf bereits verabschiedete Arti-
kel gilt § 15. Am Schluss der artikelweisen Beratung hat eine Ab-
stimmung über die Gesamtvorlage stattzufinden. 

 
 9 Die Stimmabgabe erfolgt in der Regel durch Handerheben. Das Aus-

zählen kann unterbleiben, wenn sich eine offensichtliche Mehrheit 
ergibt und das Auszählen vom Rat nicht verlangt wird. 

 
 10 Bei Schlussabstimmungen muss die Auszählung immer stattfinden. 

Die ermittelten Zahlen sind im Protokoll festzuhalten. 
 

 11 Die Mehrheit der Anwesenden kann verlangen, dass die Abstimmung 
unter Namensaufruf oder geheim stattfindet. 

 
 

 
 
 
Ermittlung  
des Mehrs 

§ 22 
 
1 Für die Annahme eines Antrages oder einer Vorlage ist die Mehrheit 

der gültigen Stimmen erforderlich, sofern dieses Geschäftsreglement 
oder die Satzungen nicht ausdrücklich eine qualifizierte Mehrheit ver-
langt (§ 17 Ziffer 2 der Satzungen). 
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 2 Der Präsident stimmt mit. Bei Stimmengleichheit gibt er den Stichent-
scheid. Er ist berechtigt, seine Stellungnahme zu begründen. 

 
 3 Sind bei geheimer Abstimmung die Stimmen gleichgeteilt, so gilt der 

Antrag als abgelehnt. 
 
 

 
 
 
Wahlen 

§ 23 
 
1 Wahlen werden geheim durchgeführt. 
 

 2 Im ersten Wahlgang entscheidet das absolute, im zweiten Wahlgang 
das relative Mehr der gültigen Stimmen. 

 
 3 Bei Stimmengleichheit zieht der Vorsitzende das Los. 

 
 4 In Bezug auf persönliche Stimmabgabe, Beurteilung der Stimmzettel, 

absolutes Mehr, mehrere Namen, finden die Vorschriften des Geset-
zes über die politischen Rechte sinngemäss Anwendung. 

 
 

 
 
 
Protokoll 
 
 
 
 
Geschäfts- 
verzeichnis 

§ 24 
 
1 Die Verhandlungen des Kreisschulrates sind gemäss § 17 der Sat-

zungen durch das Schulsekretariat zu protokollieren. Es ist ein Be-
schlussprotokoll zu führen. 

 
2 Der Protokollführer erstellt ein fortlaufendes Geschäftsverzeichnis. 
 

Akten 3 Die Akten werden im Schulsekretariat aufbewahrt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zuweisung  
der Geschäfte 

VII. Kommissionen 
 
§ 25 
 
Der Kreisschulrat kann für die Vorbereitung einzelner, wichtiger Ge-
schäfte (Satzungsänderungen, Aufnahme neuer Verbandsgemeinden 
etc.) eine Kommission einsetzen. Bei der Besetzung der Kommission 
hat jede Verbandsgemeinde Anspruch auf mindestens eine Vertretung.  
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Geschäftsgang 

§ 26 
 
1 Der Präsident der Kommissionen wird vom Kreisschulrat gewählt. Im 

Übrigen konstituiert sich die Kommission selber. Die Kommissionen 
können von der Kreisschulpflege einen Mitarbeiter als Protokollführer 
anfordern. 

 
 2 Der Kommissionspräsident bestimmt Ort und Zeit der Sitzungen. 

 
 3 Die Kommission beschliesst mit der Mehrheit der anwesenden Mit-

glieder. Bei Stimmengleichheit gibt der Präsident den Stichentscheid. 
 

 4 Die Kommissionen ordnen im Übrigen den Gang ihrer Beratungen 
selbst. 

 
 5  Über die Beratungen wird ein Beschlussprotokoll geführt. 

 
 

 
 
 
Mitwirkung der 
Kreisschulpflege 

§ 27 
 

Eine Kommission ist berechtigt, von der Kreisschulpflege zusätzliche 
Informationen einzuholen und eine Ergänzung der Akten zu verlangen. 
Die Kreisschulpflege kann die zusätzliche Orientierung der Kommissio-
nen mündlich oder schriftlich vornehmen und sich dabei durch einzelne 
seiner Mitglieder und Sachbearbeiter der Schulverwaltung vertreten las-
sen. 
 
 

 
 
 
Amtsgeheimnis 
Art. 320 StGB 

§ 28 
 
1 Die Kommissionsmitglieder dürfen von den Kenntnissen, welche sie 

durch die Einsichtnahme in die Akten erworben haben, nur Gebrauch 
machen, wenn dieser ihnen durch ihren Auftrag geboten ist. 
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 2 Dem Amtsgeheimnis unterliegen insbesondere 
 
 - Tatsachen, die die Geheimsphäre von Privatpersonen betreffen, 
 
 - Tatsachen, deren Bekanntgabe öffentliche Interessen beeinträchti-

gen würde, 
 
 - in amtlicher Eigenschaft gemachte Äusserungen eines Behörden-

mitgliedes oder Beamten, die den Urheber der Äusserung einer 
Ehrverletzungsklage oder einer anderen Belästigung aussetzen 
kann, 

 
 - der Inhalt eines den Beteiligten noch nicht eröffneten Entscheides, 

auch wenn dieser Entscheid nichts enthält, was wegen seines Inhal-
tes hätte geheim gehalten werden müssen. 

 
 3 Die Schweigepflicht schliesst auch das ein, was ein Kommissions-

mitglied in seiner amtlichen Stellung durch Zufall oder aus Versehen 
erfährt und sie erlischt mit der Beendigung des Amtes nicht. 

 
 

 
 
 
Bericht- 
erstattung 

§ 29 
 
1 Nach der Behandlung eines Geschäftes in Kommissionen ist den 

Ratsmitgliedern und der Kreisschulpflege vom Beratungsergebnis so-
fort Kenntnis zu geben. 

 
 2 Der Präsident einer Kommission ist deren Berichterstatter im Rat, 

sofern die Kommission nichts anderes beschliesst. 
 

 3 Eine Minderheit in der Kommission kann einen eigenen Berichterstat-
ter bestimmen, der ihre Meinung im Rat vertritt. Der Präsident des 
Rates hat diesem unmittelbar nach dem Berichterstatter der Kom-
missionsmehrheit das Wort zu erteilen. 
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Sitzungsgelder 

VIII. Schlussbestimmungen 
 
§ 30 
 
Der Kreisschulrat bestimmt die Höhe des Sitzungsgeldes für Ratsmit-
glieder und für die von ihm gewählten Kommissionen. Er setzt auch die 
Entschädigung fest für den Präsidenten und den Vizepräsidenten des 
Kreisschulrates sowie für die Mitglieder der Revisionsstelle. 
 

 
 
 
 
Veröffentlichung 

§ 31 
 

Das Büro des Kreisschulrates veröffentlicht die Beschlüsse des Kreis-
schulrates im Publikationsorgan beider Gemeinden. 
 
 

 
 
 
 
Rechtskraft 

§ 32 
 

Der Eintritt der Rechtskraft von Beschlüssen des Kreisschulrates, die 
dem Referendum unterstehen, wird vom Büro des Kreisschulrates fest-
gestellt und im Publikationsorgan beider Gemeinden veröffentlicht. 
 

 
 
 
 
Urnen- 
abstimmung 

§ 33 
 

Ist eine Urnenabstimmung erforderlich, so setzt das Büro des Kreis-
schulrates den Termin in Absprache mit den Wahlbüros der Verbands-
gemeinden fest. 
 
 

 
 
 
Änderung des 
Geschäfts- 
reglements 

§ 34 
 

Um dieses Geschäftsreglement zu ändern, ist ein schriftliches Begehren 
von mindestens 5 Mitgliedern erforderlich. Über den Antrag entscheidet 
der Kreisschulrat nach Vorberatung durch das Ratsbüro. 
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Inkrafttreten 

§ 35 
 

Dieses Geschäftsreglement wurde heute, am 13. Mai 2009,  
genehmigt und tritt sofort in Kraft. 
 

 
 
 
Oberentfelden, 13. Mai 2009 

 
 
 
 
 
 
IM NAMEN DES KREISSCHULRATES 
 
Der Präsident des Kreisschulrates 
 
 
........................................ 
 
 
 
Die Protokollführerin 
 
 
........................................ 
 

 
 
 


